
 

 

25. August 2020 
 
Turnfabrik – Schutzkonzept Fliz Kidz, DoSport und Family Sunday 
 
Angelehnt und Ausschnitte kopiert aus «COVID-19 SCHUTZMASSNAHMEN IM TURNSPORT 
Bereich Spitzensport (Trainingsbetrieb)», Version 3.0 / Verfasser Felix Stingelin 22.06.2020 
 
Die Punkte 1. Allgemeines des «Covid-19 Schutzmassnahmen im Turnsport Bereich Spitzensport 
(Trainingsbetrieb)» gelten sinngemäss für das «Turnfabrik - Schutzkonzept» und werden im Dokument nicht 
explizit erwähnt.  
 
Die im Dokument verwendeten männlichen Formen gelten immer auch für weibliche Personen. 
 
1 Allgemeines 
Dito «COVID-19 SCHUTZMASSNAHMEN IM TURNSPORT Bereich Spitzensport (Trainingsbetrieb)» 
 
2 Übergeordnete Grundsätze im Sport 
Die vorliegenden Schutzmassnahmen basieren auf den allgemeinen Grundsätzen zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung des Coronavirus. Diese Grundsätze sind: 
 

A Symptomfrei ins Training 
B Distanz halten (wenn immer möglich 1.5 m Abstand) 
C Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 
D Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 
E Bezeichnung verantwortlicher Personen, Einhaltung Schutzkonzept des Vereins 

 A B C D E 
 
3 Erläuterungen 
 
A I Symptomfrei ins Training 
 
Turner, Leiter und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am 
Training teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in 
Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. 
Die Trainingsgruppe ist umgehend über die Krankheitssymptome zu 
orientieren. 
 
Risikogruppen:  
Personen, welche gemäss Weisungen des BAG zu Risikogruppen gehören (>65-jährig oder mit bestimmten 
Vorerkrankungen), sollten spezielle Vorkehrungen treffen. Speziell sollten sie Orte mit hohem 
Personenaufkommen meiden. Es liegt in ihrer Eigenverantwortung, welche Sportanlagen sie benutzen. 
  



 

 

B I Distanz halten 
 
 
 
Zugänglichkeit zur Trainingsinfrastruktur 

§ In der Trainingsinfrastruktur halten sich grundsätzlich nur die für den Betrieb 
notwendigen Personen auf.  

 
§ Zusätzliche Zuschauer auf der Galerie sind aktuell nicht möglich. 

 
§ Bei den freien Angeboten ist pro Kind nur eine erwachsene 

Begleitperson erwünscht. 
 

§ Auf der Galerie stehen aktuell eingeschränkt Tische für die Selbstverpflegung zur Verfügung. 
Maximale Gruppengrösse pro Tisch sind dabei 4 Personen. Der Abstand der Tische wird 
durch die Turnfabrik vorgegeben. 

 
§ Garderoben sind eingeschränkt nutzbar 

 
§ Betreten der Turnfabrik nur nach vorheriger Registration der Kontaktdaten möglich. 

 
Maximale Anzahl Personen 

Die Einhaltung der Distanzregelung und der minimale Platzbedarf von 10 m2 pro Person muss sowohl 
in der Trainingshalle als auch im separaten Tanzraum zwingend eingehalten werden.  
 
Die Turnfabrik hat eine Fläche von 1200m2. Wir beschränken die Teilnehmerzahl der freien 
Angebote auf maximal 100 Personen. 

 
 
Abstandsregeln 
 

Die Teilnehmer sind selbständig aufgefordert die geltenden Abstandsregeln und Gruppengrössen 
einzuhalten. Die freiwilligen Helfer der Turnfabrik bemühen sich um die Einhaltung der nötigen 
Distanzregeln.  

 
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet eine Maske bei sich zu tragen und anzuziehen, wenn der 
Mindestabstand über längere Zeiträume nicht eingehalten werden kann. Kinder unter 12 Jahren 
benötigen keine Masken. 

 

 
  



 

 

C I Hygieneregeln 
 
Persönliche Hygiene 

Vor dem Training: 
§ Beim Eintritt müssen sich alle Personen die Hände 

desinfizieren oder gründlich waschen. 

Während des Trainings: 
§ Um Verunreinigungen / Kontaminierungen von Turngeräten zu vermeiden, wird mit passender 

Sportbekleidung geturnt. 
 

Nach dem Training: 
§ Beim Austritt müssen sich alle Personen die Hände desinfizieren oder gründlich waschen. 

 
Geräte 

Turngeräte: 
Eine Reinigung/Desinfektion der Sportgeräte im Kunstturnen /Geräteturnen ist aufgrund ihrer Beschaffenheit 
und sicherheitstechnischen Gründen (Präparation mit Magnesia) grösstenteils nicht möglich. 

Kraftgeräte und Kleingeräte: 
Können bei Bedarf durch die Teilnehmer selbständig gereinigt werden.  
 

è Desinfektionsmittel steht in der Turnfabrik für die obengenannte Verwendung bereit. 
 
Infrastruktur 

Die Reinigung der Turnfabrik wird durch die Mitarbeiter der Turnfabrik sichergestellt. 
Nebst der üblichen Reinigung werden die Türklinken regelmässig desinfiziert und die WC’s täglich 
gereinigt. Die Duschen sind im Moment noch nicht zur Nutzung freigegeben. Die Garderoben stehen 
eingeschränkt zur Verfügung. 
 
D I Protokollierung der Teilnehmenden 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesund-
heitsbehörde während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das 
Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche offenen 
Angebote Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist 
verantwortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und dass 
diese dem/der «Corona-Beauftragten» in vereinbarter Form zur Verfügung 
steht. 
 

  



 

 

E I Bezeichnung verantwortlicher Personen, Einhaltung Schutzkonzept 

Jede/r Trägerschaft/Verein bestimmt einen «Corona-Beauftragten» und 
kommuniziert seine Kontaktdaten. 

Im Verein Turnfabrik erstellt Sabine Wehr-Hasler 
breitensport@turnfabrik.ch das Konzept und delegiert die Aufgaben den 
jeweils für die offenen Angebote zuständigen Hauptleitern.  
 
Corona-Beauftragter: 

§ Hat die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung des Schutzkonzepts. 
§ Informiert die betroffenen Hauptleiter über die getroffenen Massnahmen und definierten Abläufe. 
§ Ist die Ansprechperson gegen innen und aussen. 

 
Trainer/Leiter: 

§ Unterstützen den «Corona-Beauftragten» und planen und führen die Trainings unter Einhaltung der 
fünf Punkte A – E durch. 

§ Infektionsfälle bei Turnerinnen, Turnern, Trainerinnen oder Trainern werden sofort an den «Corona-
Beauftragten» gemeldet, um sofort geeignete Massnahmen einzuleiten. 

 
Alle: 

§ Halten sich an die geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln. 
§ Desinfektion oder gründliches Waschen der Hände beim Zutritt sowie beim Verlassen der 

Trainingsinfrastruktur. 
§ Zeigen sich solidarisch und halten die Regeln des Schutzkonzepts mit hoher Eigenverantwortung ein. 
§ Infektionsfälle bei Turnerinnen, Turnern, Trainerinnen oder Trainern werden sofort an den «Corona-

Beauftragten» gemeldet, um sofort geeignete Massnahmen einzuleiten. 
 
4 Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Der Verein Turnfabrik kommuniziert das Schutzkonzept in schriftlicher Form gegenüber allen Teilnehmern 
auf der Homepage der Turnfabrik.  
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